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Bericht 

An der Sitzung des Grossen Gemeinderats vom 19.08.2021 wurde das Postulat SP, GFL und FDP; «Organisa-
tionsform Sportzentrum Hirzenfeld» mit dem folgenden Wortlaut überwiesen: 
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Stellungnahme des Gemeinderats 
Der Gemeinderat Münchenbuchsee schrieb in seiner damaligen Stellungnahme, dass er Handlungsbedarf er-
kennt und bereit ist, den Prüfungsauftrag anzunehmen. 
 
Der identische Vorstoss wurde am 24.11.2021 durch den GGR Zollikofen abgelehnt. In seiner Stellungnahme 
schreibt der Gemeinderat Zollikofen: «Sowohl die Organisationsform als auch die institutionalisierten Steue-
rungs-, Mitwirkungs- und Kontrollmechanismen haben sich in der Vergangenheit bewährt. Der Gemeinderat 
sieht keinen Handlungsbedarf und empfiehlt das Postulat deshalb zur Ablehnung.» 
 
Wie im Postulatstext richtig festgehalten, bedingen jegliche Anpassungen die Verabschiedung beider Gemein-
den, was vorliegend offensichtlich nicht gegeben ist. Der Gemeinderat Münchenbuchsee liess rechtlich prüfen, 
ob und wenn ja welche einseitigen Optionen zu den Prüfungsaufträgen möglich sind, was erwartungsgemäss 
von zwei voneinander unabhängigen Rechtsvertretern verneint wurde. Letztlich bedeutet interkommunale Zu-
sammenarbeit immer auch eine Einschränkung der Autonomie. Während ein Gemeindeparlament bei einem 
kommunalen Projekt bereits in einer frühen Phase mitwirken und mitbestimmen kann, ist dies im Rahmen der 
interkommunalen Zusammenarbeit nicht möglich. Hier braucht es immer Verhandlungslösungen zwischen den 
Gemeinden (Exekutiven), und dann wird es schwierig, in den Parlamenten einseitig Einfluss nehmen zu kön-
nen. Die Parlamente können dann das Geschäft zurückweisen und den Gemeinderat beauftragen, in eine be-
stimmte Richtung mit der Partnergemeinde neu zu verhandeln. Weiterreichende Einwirkungsmöglichkeiten, ins-
besondere einseitige Möglichkeiten, gibt es keine. 
 
Der Vorstoss soll, da offensichtlich undurchführbar, abgeschrieben werden. Im Rahmen seiner Möglichkeiten, 
wird der Gemeinderat Münchenbuchsee weiterhin seine Anliegen anlässlich der Gesellschaftsversammlungen 
einbringen.  
 
 
Finanzielles 

Das Geschäft hat keine direkten finanziellen Auswirkungen.  
 
 
Finanzkommission 

-- 
 
 
Weitere Kommissionen 

Die folgenden weiteren Kommissionen haben sich mit dem Geschäft auseinandergesetzt und geben eine Emp-
fehlung ab: 
-- 
 
 
Rechtliche Grundlagen 

Dem Grossen Gemeinderat wird dieser Antrag gestützt auf die folgenden rechtlichen Grundlagen unterbreitet: 
 

 Grundlage Artikel 

Materielle Grundlage OgR Art. 30 

Zuständigkeit GGR GO GGR Art. 25 

Finanzkompetenz --- --- 

Verfahren GO GGR Art. 27 
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Antrag 

1. Das Postulat wird abgeschrieben. 

 
 
Eintretensdebatte 

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 
 
 
Eintreten 

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 
 
 
Detailberatung 

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 
 
Der Grosse Gemeinderat fasst folgenden 
 
Beschluss 

1. Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 

 
 
Eröffnung 

1. Präsidialabteilung, Sekretariat GGR (zum Vollzug: Nachführen Register «Parlament») 
 
 
Beilagen 

-- 
 
 
Sofern dieser Beschluss nicht angefochten wird, tritt er 30 Tage nach der Veröffentlichung, d.h. mit 
Wirkung ab dem 2. Mai 2022, in Kraft. 
 
 
 
 


